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Zusammenarbeit zwischen den auf Landesebene durchgeführ- 35.ersuchtden Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
ten Programmen der Konferenz zugunsten der am wenigsten dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz der
entwickelten Länder und dem in der Beratungsgruppe der Vereinten Nationen der Generalversammlung auf ihrer
Weltbank und bei den Rundtischkonferenzen des Entwick- dreiundfünfzigsten Tagung über die Empfehlungen für eine
lungsprogramms der Vereinten Nationen in bezug auf diese wirksame Weiterverfolgung der einschlägigen Abschnitte der
Länder stattfindenden allgemeinen Dialog über makroöko- einvernehmlichen Schlußfolgerungen 1997/1 des Wirtschafts-
nomische und sektorale Politiken zu verbessern; und Sozialrats Bericht zu erstatten;

30. hebt die Notwendigkeit hervor, im Kontext der
internationalen Zusammenarbeit in Handels- und Entwick-
lungsfragen besondere Aufmerksamkeit auf die Erfüllung der
zahlreichen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der Entwicklung zu richten, bei denen es darum geht, den
besonderen Entwicklungsbedürfnissen und -problemen der
kleinen Inselstaaten und der Binnenstaaten unter den Ent-
wicklungsländern gerecht zu werden, und anzuerkennen, daß
diejenigen Entwicklungsländer, die Transitdienste leisten,
einer angemessenen Unterstützung zur Erhaltung und Verbes-
serung ihrer Transitinfrastruktur bedürfen;

31. bittet diejenigen Länder, die Präferenzen gewähren, der Binnenstaaten unter den Entwicklungs-
ihr System Allgemeiner Zollpräferenzen im Einklang mit dem ländern
aus der Uruguay-Runde hervorgegangenen Handelssystem
weiter zu verbessern und zu erneuern, mit dem Ziel, die
Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwik-
kelten Länder, in das internationale Handelssystem zu integrie-
ren, und betont, daß Mittel und Wege gefunden werden
müssen, um eine wirksamere Nutzung des Systems, ins-
besondere seitens der am wenigsten entwickelten Länder, zu
gewährleisten;

32. nimmt davon Kenntnis, daß die Nutznießer des
Systems Allgemeiner Zollpräferenzen befürchten, die Aus-
weitung des Systems durch eine Verknüpfung der Anspruchs-
kriterien mit handelsfremden Erwägungen könne die ursprüng-
lichen Grundsätze, das heißt Nichtdiskriminierung, Uni-
versalität, Lastenteilung und Nichtreziprozität, abwerten;

33. unterstreicht, daß die Entwicklungsländer sich
verstärkt und wirksamer an der Aufstellung von Regeln und
der Setzung von Normen im Rahmen des internationalen
Handelssystems beteiligen müssen;

34. begrüßtden erfolgreichen Ausgang der vom 13. bis
15. Januar 1997 in San José (Costa Rica) abgehaltenenferner in der Erkenntnis, daß die meisten Transitstaaten
Süd-Süd-Konferenz über Handel, Investitionen und Finanzen selbst Entwicklungsländer sind, die sich ernsten wirtschaftli-
und betont, daß alle Beteiligten mit Unterstützung der interna- chen Problemen, wie dem Fehlen einer ausreichenden Ver-
tionalen Gemeinschaft dafür Sorge tragen müssen, daß kehrsinfrastruktur, gegenübersehen,
wirksame Folgemaßnahmen zu ihrer Erklärung und ihrem
Aktionsplan ergriffen werden, in denen unter anderem die14

Bedeutung des internationalen Handels als eines beispiellosen
Wachstumsmotors für die Entwicklungsländer, die mit der
Globalisierung und Liberalisierung verbundenen Chancen und
Schwierigkeiten, die Notwendigkeit der vollständigen In-
tegration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft und das feststellend, wie wichtig es für die Milderung der Transit-
internationale Handelssystem und die Notwendigkeit, gegen probleme der Binnenentwicklungsländer und für die Ver-
die anhaltende Marginalisierung der am wenigsten entwickel- besserung der Transitverkehrssysteme in den Binnen- und
ten Länder in der Weltwirtschaft vorzugehen, anerkannt Transitentwicklungsländern ist, daß die bilateralen Koopera-
wurden; tionsvereinbarungen, die regionale und subregionale Zu-
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36. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, in Zusammen-
arbeit mit dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution, namentlich die Entwicklung des multilatera-
len Handelssystems, mündlich Bericht zu erstatten.

77. Plenarsitzung
18. Dezember 1997

52/183. Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit
den besonderen Bedürfnissen und Problemen

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf die Bestimmungen ihrer Resolutionen
44/214 vom 22. Dezember 1989, 46/212 vom 20. Dezember
1991, 48/169 vom 21. Dezember 1993 und 50/97 vom
20. Dezember 1995 sowie auf die entsprechenden Abschnitte
der Agenda für Entwicklung ,15

in der Erkenntnis, daß der fehlende territoriale Zugang zum
Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgelegenheit
und Isolierung von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die
prohibitiven Transitkosten und -risiken die gesamten sozio-
ökonomischen Entwicklungsbemühungen der Binnenentwick-
lungsländer schwerwiegenden Einschränkungen unterwerfen,

sowie in der Erkenntnis, daß sechzehn der Binnenstaaten
unter den Entwicklungsländern von den Vereinten Nationen
außerdem den am wenigsten entwickelten Ländern zugeordnet
werden und daß ihre geographische Lage ihre Fähigkeit, sich
den Entwicklungsherausforderungen zu stellen, insgesamt
zusätzlich beschränkt,

unter Hinweisdarauf, daß Maßnahmen zur Bewältigung
der Transitprobleme der Binnenentwicklungsländer eine
engere und noch wirksamere Kooperation und Zusammen-
arbeit zwischen diesen Ländern und den ihnen benachbarten
Transitstaaten erfordern,

A/C.2/52/8, Anhang. Resolution 51/240, Anlage.14 15
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sammenarbeit und Integration sowie die Aktivitäten der den besonderen Bedürfnissen und Problemen der Binnenstaa-
Regionalkommissionen verstärkt werden, und in diesem ten unter den Entwicklungsländern durchzuführen, die in den
Zusammenhang anerkennend, daß sie dabei eine wichtige früheren Resolutionen und Erklärungen der Generalversamm-
Rolle spielen, lung und in den Ergebnissen der jüngsten großen Konferenzen

sowie feststellend, daß es gilt, die bisherigen internationalen
Unterstützungsmaßnahmen zu verstärken, um den Problemen
der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern besser
gerecht zu werden,

davon Kenntnis nehmend, daß die dritte Tagung von
Regierungssachverständigen aus Binnen- und Transitentwick-
lungsländern sowie von Vertretern der Geberländer und der
Finanz- und Entwicklungsinstitutionen vom 18. bis 20. Juni
1997 in New York abgehalten wurde,

mit Genugtuungüber die erste Subregionale beratende Finanz- und Entwicklungsinstitutionen angenommen wurden;
Tagung nordostasiatischer Binnen- und Transitstaaten über
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Transitverkehrs, die vom
20. bis 22. Mai 1997 unter der Schirmherrschaft der Sonder-
gruppe des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
für die technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-
ländern sowie der Handels- und Entwicklungskonferenz der 8.begrüßt außerdemdie Anstrengungen, die der Ge-
Vereinten Nationen in Ulaanbaatar stattfand, neralsekretär der Handels- und Entwicklungskonferenz der

1. begrüßtdie Mitteilung des Generalsekretärs, mit der
der Zwischenbericht des Sekretariats der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen über spezi-
fische Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen
Bedürfnissen und Problemen der Binnenstaaten unter den
Entwicklungsländern übermittelt wurde;16

2. bekräftigt das Recht der Binnenstaaten auf Zugang
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch das
Hoheitsgebiet der Transitstaaten mit allen Verkehrsmitteln
gemäß dem Völkerrecht;

3. bekräftigt außerdem, daß die Transitentwicklungs-
länder in Ausübung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheits-
gebiet das Recht haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, daß die Rechte und Erleichterun-
gen, die sie den Binnenentwicklungsländern einräumen, nicht
ihre legitimen Interessen beeinträchtigen; 10.bittetdie Geberländer, das Entwicklungsprogramm der

4. fordert die Binnenstaaten unter den Entwicklungs-
ländern und die benachbarten Transitstaatenauf, Maßnahmen
zu ergreifen, um ihre Bemühungen zur Kooperation und
Zusammenarbeit, einschließlich der bilateralen Zusammen-
arbeit, bei der Bewältigung ihrer Transitprobleme weiter zu
verstärken, unter anderem die Verbesserung der Infrastruktur
für den Transitverkehr sowie bilateraler und subregionaler
Vereinbarungen zur Regelung des Transitverkehrs, die
Entwicklung von Gemeinschaftsprojekten auf dem Gebiet des
Transitverkehrs und die Stärkung von Institutionen und
Humanressourcen im Bereich des Transitverkehrs, und stellt in
diesem Zusammenhang fest, daß die Süd-Süd-Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet ebenfalls eine wichtige Rolle spielt;

5. appelliert erneut an alle Staaten, internationalen länder und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen,
Organisationen und Finanzinstitutionen, unverzüglich und einschließlich der in Betracht kommenden regionalen und
vorrangig die spezifischen Maßnahmen im Zusammenhang mit

der Vereinten Nationen, soweit diese die Binnenentwicklungs-
länder betreffen, sowie im Weltweiten Rahmenplan für die
Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen den Binnen- und
Transitentwicklungsländern und der Gebergemeinschaft17

vorgesehen sind;

6. nimmt Kenntnisvon den einvernehmlichen Schlußfol-
gerungen und Empfehlungen sowie von den Vorschlägen für
zukünftige Maßnahmen, die auf der dritten Tagung von
Regierungssachverständigen aus Binnen- und Transitentwick-
lungsländern sowie von Vertretern der Geberländer und der
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7. begrüßtdie Vereinbarung von Ulaanbaatar, die auf der
ersten Subregionalen beratenden Tagung nordostasiatischer
Binnen- und Transitstaaten über Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Transitverkehrs verabschiedet wurde;

Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit Geberländern und
-institutionen, insbesondere dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, den Regionalkommissionen und den
zuständigen subregionalen Institutionen nach wie vor unter-
nimmt, um auf Ersuchen der betreffenden Binnen- und
Transitentwicklungsländer spezifische Beratungsgruppen zu
organisieren, deren Aufgabe darin besteht, Schwerpunkt-
bereiche für Maßnahmen auf nationaler und subregionaler
Ebene zu benennen und Aktionsprogramme zu erstellen;

9. betont, daß Hilfe bei der Verbesserung von Transit-
verkehrseinrichtungen und -diensten zu einem festen Bestand-
teil der Gesamtstrategien für die wirtschaftliche Entwicklung
der Binnen- und Transitentwicklungsländer gemacht werden
sollte und daß die Geber infolgedessen die Notwendigkeit
einer langfristigen Umstrukturierung der Wirtschaften der
Binnenentwicklungsländer berücksichtigen sollten;

Vereinten Nationen und die multilateralen Finanzorganisatio-
nen, den Binnen- und Transitentwicklungsländern für den
Aufbau, die Instandhaltung und die Verbesserung ihrer
Verkehrs-, Lagerhaltungs- und anderen mit dem Transit
zusammenhängenden Einrichtungen, einschließlich neuer
Verkehrswege und verbesserter Kommunikationsmöglich-
keiten, angemessene finanzielle und technische Hilfe in Form
von Zuschüssen oder Krediten zu Vorzugsbedingungen zu
gewähren;

11. ersuchtden Generalsekretär der Vereinten Nationen,
1999 im Rahmen der für den Zweijahreszeitraum 1998-1999
insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel eine weitere
Tagung von Regierungssachverständigen aus den Binnen- und
Transitentwicklungsländern sowie von Vertretern der Geber-

A/52/329, Anhang. Siehe TD/B/44/7-TD/B/LDC/AC.1/11.16

TD/B/42(1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7, Anhang I.17
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subregionalen Wirtschaftsorganisationen und -kommissionen, tion 50/101 vom 20. Dezember 1995 und aller anderen
einzuberufen, mit dem Auftrag, die Fortschritte beim Ausbau einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten
der Transitsysteme unter Berücksichtigung der sektoralen Nationen sowie der Ergebnisse der großen Konferenzen der
Aspekte und der Transitverkehrskosten im Hinblick auf die Vereinten Nationen zum Thema Wissenschaft und Technolo-
Untersuchung der Möglichkeit der Ausarbeitung notwendiger gie im Dienste der Entwicklung,
handlungsorientierter Maßnahmen zu prüfen;
 

12. ersuchtden Generalsekretär der Handels- und Ent- Technologiesachverständigen der nichtgebundenen Länder, die
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, sich um freiwil- im März1997 in Cartagena de Indias (Kolumbien) zum Thema
lige Beiträge zu bemühen, um sicherzustellen, daß Vertreter biologische Vielfalt stattfand,
der Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geberländer
und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen an der in
Ziffer 11 genannten Tagung teilnehmen können;

13. nimmt mit Dank Kenntnisvon dem Beitrag der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
zur Konzipierung internationaler Maßnahmen zur Bewältigung
der besonderen Probleme der Binnenentwicklungsländer und
legt der Konferenz eindringlich nahe, unter anderem die
Entwicklung der Infrastruktur, der Einrichtungen und der
Dienstleistungen für den Transitverkehr ständig weiterzuver-
folgen, die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen zu
überwachen, nötigenfalls auch mit Hilfe einer Fallstudie, an
allen diesbezüglichen Initiativen, insbesondere auch Initiativen
des Privatsektors und der nichtstaatlichen Organisationen, betonend, daß, insofern als der Privatsektor einen Großteil
mitzuarbeiten und als Koordinierungsstelle für transregionale der umweltverträglichen Spitzentechnologien entwickelt und
Fragen zu dienen, die für die Binnenentwicklungsländer von die Eigentumsrechte daran besitzt, die Schaffung eines
Interesse sind; förderlichen Umfelds sowohl durch die entwickelten Länder

14. bittetden Generalsekretär der Vereinten Nationen, im
Benehmen mit dem Generalsekretär der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen geeignete
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß die in dieser
Resolution vorgesehenen Tätigkeiten wirksam durchgeführt
werden, und das Büro des Sonderkoordinators der Konferenz
für die am wenigsten entwickelten Länder und die Binnen- und
Inselentwicklungsländer im Einklang mit den Ergebnissen der
neunten Tagung der Konferenz angemessen mit Personal und
Ausrüstungsgegenständen auszustatten, damit es sein Mandat
zur weiteren Unterstützung der Binnenstaaten unter den
Entwicklungsländern wirksam erfüllen kann;

15. ersuchtden Generalsekretär der Vereinten Nationen,
gemeinsam mit dem Generalsekretär der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn
dem Handels- und Entwicklungsrat sowie der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung vorzulegen.

77. Plenarsitzung Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwik-
18. Dezember 1997 kelten und die afrikanischen Länder, Gefahr laufen, aus dem

52/184. Wissenschaft und Technologie im Dienste der
Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungder unveränderten Gültigkeit des 1979
verabschiedeten Wiener Aktionsprogramms für Wissenschaft
und Technologie im Dienste der Entwicklung , ihrer Resolu-19

Kenntnis nehmendvon der Tagung von Wissenschafts- und

in der Erwägung, daß es für die Entwicklungsländer
wichtig ist, Zugang zu Wissenschaft und Technologie zu
haben, damit sie ihre Produktivität und ihre Wettbewerbs-
fähigkeit auf dem Weltmarkt verbessern können, und beto-
nend, daß es gilt, den Zugang zu umweltverträglichen Techno-
logien und dem dazugehörigen Know-how und deren Transfer,
insbesondere an die Entwicklungsländer, zu günstigen Bedin-
gungen, einschließlich konzessionärer Vorzugsbedingungen,
wie vereinbart, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit des
Schutzes der geistigen Eigentumsrechte sowie der besonderen
Bedürfnisse der Entwicklungsländer zu fördern, zu erleichtern
und, wo nötig, zu finanzieren,

als auch durch die Entwicklungsländer, namentlich die
Ergreifung wirtschaftlicher und finanzpolitischer Unterstüt-
zungsmaßnahmen sowie ein praktisches System von Um-
weltnormen und Anwendungsmechanismen, dazu beitragen
kann, den Anstoß zu Investitionen des Privatsektors in umwelt-
verträgliche Technologien und zu deren Transfer in die
Entwicklungsländer zu geben, wie die Generalversammlung in
Ziffer 90 der Anlage zu ihrer Resolution S/19-2 vom 28. Juni
1997 erklärt hat,

sowie betonend, daß die Regierungen und die interna-
tionalen Entwicklungsinstitutionen weitere Anstrengungen
unternehmen sollten, um den Transfer von in Privateigentum
befindlichen Technologien an die Entwicklungsländer, ins-
besondere die am wenigsten entwickelten Länder, wie verein-
bart, zu Vorzugsbedingungen zu erleichtern, wie die General-
versammlung in Ziffer 90 der Anlage zu ihrer Resolution
S/19-2 erklärt hat,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisdarüber, daß viele

Globalisierungsprozeß ausgeschlossen zu werden, der zu
größeren Vorteilen aufgrund von wissenschaftlich-technischen
Fortschritten geführt hat,

in Anerkennungder Wichtigkeit der Eigenanstrengungen
der Entwicklungsländer auf dem Gebiet von Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung,

Kenntnis nehmendvon dem Vorschlag des Generaldirek-
tors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur, 1999 eine Weltwissenschafts-
konferenz einzuberufen,

Report of the United Nations Conference on Science and Technology for19

Development, Vienna, 20-31 August 1979 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.79.I.21 und Korrigenda), Kap. VII.




